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Kundmachung 
 
Im Sinne des § 94 O.ö. Gemeindeordnung 1990 wird nachstehender Beschluss des Gemeinderates der 
Gemeinde Arnreit vom 16.12.2025 kundgemacht: 
 

FEUERWEHR-TARIFORDNUNG 2026 
(Richtsätze für die Verrechnung häufiger anfallender Leistungen gem. § 2 Abs. 4 Oö. FWG 2015) 

 
Auf Grund des § 6 Abs. 5 letzter Satz des Oö. Feuerwehrgesetzes 2015 werden für häufiger anfallende 
Leistungen (s.g. nicht-hoheitliche Leistungen) Richtsätze gem. Beschluss der Oö. Landes-Feuerwehrleitung 
vom 18.11.2025 in Form der vorliegenden Feuerwehr-Tarifordnung 2026 festgelegt. 
 

Allgemeine Bestimmungen 
(1) Diese Tarifordnung beinhaltet die Richtsätze (Tarife) für die Leistungen der oberösterreichischen 
Freiwilligen Feuerwehren1 (im Folgenden kurz: Feuerwehr) gemäß § 2 Abs. 4 des Oö. Feuerwehrgesetzes 
2015, LGBl. Nr. 104/2014. 
 
(2) In Anlage I, Tarif A bis C sind Tarife für Leistungen bzw. für die Beistellung von Personal, Geräten und 
Ausrüstungsgegenständen festgelegt.  
 
(3) In Anlage I, Tarif D sind die Tarife für Verbrauchsmaterialien (wie Bindemittel, Kraftstoffe, Löschmittel, 
Pölzmaterial, Reinigungsmittel etc.) festgelegt, die getrennt vorzuschreiben sind.  
 
(4) Die Feuerwehr kann sich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben auch Dritter (in Form von Leistungen und 
Beistellungen) bedienen. In Anlage I, Tarif E sind die Tarife für diese Leistungen bzw. Beistellungen (wie 
Personal, Fahrzeuge, Anhänger, Werkzeuge, etc.) festgelegt, die nach den Grundsätzen der Notwendigkeit 
und Zweckmäßigkeit und nach konkretem Aufwand vorzuschreiben sind.  
 
 

Berechnungsgrundsätze 
(1) Bei der Beistellung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen ohne Bedienungspersonal der 
Feuerwehr ist für die Berechnung jener Zeitraum maßgebend, in welchem der Benützer - ohne Rücksicht 
auf die tatsächliche Benützungsdauer - die beigestellten Gegenstände innehat. Die Berechnung erfolgt 
nach den in Anlage I, Tarif A enthaltenen Tarifsätzen. Die Beistellung von fahrbaren Schiebleitern, 
Pressluftatmern, Sauerstoffschutzgeräten sowie von Geräten, die mit Verbrennungsmotoren oder E-
Motoren (ausgenommen Tauchpumpen) angetrieben werden - darunter fallen auch motorbetriebene 
Wasserfahrzeuge - darf nur mit Bedienungsmannschaft erfolgen.  
 

 
1 gemäß § 6 Abs. 5 Oö. FWG 2015 auch für Berufsfeuerwehren möglich  
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(2) Der Tarif für eine Beistellung von Geräten/Ausrüstungsgegenständen ist mit dem halben Neuwert des 
beigestellten Gegenstandes nach oben begrenzt, wenn dieser in unbeschädigtem Zustand zurückgestellt 
wird.  
 
(3) Bei entgeltpflichtigen Einsatzleistungen oder sonstigen Arbeitsleistungen bzw. Beistellungen mit 
Bedienungspersonal der Feuerwehr sind die Wegzeiten vom Standort der Feuerwehr zum Beistellungsort 
und zurück in die für die Berechnung maßgebende Zeit einzubeziehen; ebenso Wartezeiten und sonstige 
Unterbrechungen oder Behinderungen, die durch Verschulden des Entgeltpflichtigen bzw. ihm 
zurechenbaren Personen entstehen. 
 
(4) Bei Verrechnung nach Stundensatz ist der Tarif für die erste Stunde jeweils zur Gänze zu entrichten. 
Bei jeder weiteren angefangenen Stunde ist bei einer Dauer bis zu 30 Minuten der Tarif für den halben 
Stundensatz, darüber hinaus für den vollen Stundensatz zu entrichten. Sieht Anlage I, Tarif A neben den 
Stundensätzen auch eine Verrechnung nach Tagessätzen vor, so sind Einsatzleistungen bzw. Beistellungen 
bis zu vier Stunden nach den Stundensätzen, ab der angefangenen fünften Stunde jedoch nach dem 
Pauschaltarif (siehe Abs. 5) zu entrichten.  
 
(5) Die Pauschaltarife der Tarifposition der Anlage I, Tarif A, Punkt 2 u. 4 gelten für einmalige 
zusammenhängende Leistungen innerhalb eines Zeitraumes von 12 Stunden; für die übrigen 
Pauschalgebühren gilt ein Zeitraum von 24 Stunden. Bei Einsatzleistungen über den jeweiligen Tagessatz 
hinaus, erfolgt die Berechnung wie ab Beginn der Inanspruchnahme. Löst ein Feuerwehrfahrzeug ein 
anderes der gleichen Tarifposition ab, erfolgt die Verrechnung so, als ob das Fahrzeug durchgehend in 
Betrieb gewesen wäre.  
 
(6) Werden Geräte und Ausrüstungsgegenstände von einem zu verrechnenden Einsatzfahrzeug 
entnommen, hat keine weitere Verrechnung zu erfolgen, maßgebend ist der den einschlägigen 
Baurichtlinien entsprechende Beladeplan, der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Tarifordnung gültig 
ist. Ausgenommen davon sind Geräte nach Anlage I, Tarif A, Pos. 2.15 und Verbrauchsmaterial Tarif D. 
Vom Feuerwehrfahrzeug zusätzlich mitgeführte Geräte und Ausrüstungsgegenstände sind jedoch nach 
Anlage I, Tarif A, zu verrechnen.  
 
(7) Werden Einsatzfahrzeuge und Anhänger lediglich bereitgestellt, d.h. diese kommen nicht zum Einsatz, 
sind 60 Prozent der vorgesehenen Tarife aus Anlage I, Tarif A, Punkt 2, zu entrichten 
(Bereitstellungsklausel).  
 
(8) Für den Zu- und Abtransport von beigestellten Geräten bzw. Ausrüstungsgegenständen ist der Tarif 
gemäß Anlage I, Tarif A, Punkt 2 zu entrichten, sofern nicht Abs. 6 anzuwenden ist.  
 
(9) Für Bedienungsmannschaften ist der Tarif gemäß Anlage I, Tarif A, Punkt 1 zu entrichten.  
 
(10) Die Tarife sind nur für jene Fahrzeuge, Geräte und Mannschaften zu entrichten, die für den Einsatz 
tatsächlich erforderlich waren. 
 
 

Reinigung und Wiederinstandsetzung 
(1) Für die Reinigung und Wiederinstandsetzung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen 
einschließlich Schutzbekleidung nach besonderen Einsätzen, die über das normale Maß hinausgeht (zB bei 
Einsätzen mit gefährlichen Stoffen oder bei technischen Hilfeleistungen mit besonderer 
Schmutzbelastung), ist für den Personalaufwand der Tarif gemäß Anlage I, Tarif A, Punkt 1, Pos. 1.01 
sowie für aufgewendete Reinigungsmittel nach Tarif D zu entrichten.  
 
(2) Erweist sich eine Reinigung oder Wiederinstandsetzung als technisch unmöglich oder wirtschaftlich 
unrentabel, ist der Wiederbeschaffungswert zu entrichten. 
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Sonstige Gebühren  
(1) Für eine in Anspruch genommene Leistung, die in Anlage I nicht explizit angeführt ist, ist ein Tarif unter 
Heranziehung einer vergleichbaren Leistung (insbesondere gleichwertiges Fahrzeug, ähnlicher 
Ausrüstungsgegenstand) zu entrichten.  
 
 

Rechnungslegung und Fälligkeit  
(1) Die Rechnungslegung erfolgt unmittelbar nach Abschluss der Leistungserbringung. Zahlungen sind 
innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungslegung spesenfrei und ohne Abzug auf das in der Rechnung 
angeführte Konto zu leisten. Die Zurückhaltung von Zahlungen sind - egal aus welchen Gründen - 
unzulässig. Bei Überschreitung des Zahlungszieles gelten Verzugszinsen in der Höhe von 3 % p.a. über 
dem jeweiligen Basiszinssatz als vereinbart. Im Falle der Säumnis ist der Leistungsempfänger verpflichtet, 
neben den Verzugszinsen auch die Interventionskosten (Manipulations-, Anwalts- und Inkassokosten) zu 
ersetzen. 
 
(2) Gerichtsstand ist der Einsatzort der erbrachten Leistung. Es gilt mit der Auftragserteilung die 
inländische Gerichtsbarkeit als vereinbart und es ist österreichisches Recht anzuwenden. 
 
 

Umsatzsteuer 
Die nach dieser Tarifordnung ermittelten Kostensätze unterliegen gem. § 2 Abs. 3 UStG nicht der 
Umsatzsteuerpflicht. 
 
 

Inkrafttreten 
Diese Richtlinie tritt mit 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Feuerwehr-Tarifordnung vom 09.04.2024 
außer Kraft. 
 
 
Die Anlage I zur gegenständlichen Verordnung liegt im gesamten Umfang während der 
Kundmachungsfrist zu den Amtsstunden des Gemeindeamtes zur Einsicht auf und wird somit ebenfalls 
öffentlich kundgemacht. 
 
 
 
Angeschlagen am:  
Abgenommen am:  

Der Bürgermeister: 
Heinz Kobler 

 

 

Dieses Dokument wurde amtssigniert. 
 
Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks 
finden Sie unter: http://www.arnreit.at/amtssignatur 
 
Signatur aufgebracht von Heinz Kobler, 17.12.2025 07:16:37 
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